Satzung
Uber die Benutzungsgebuhren von Raumen in
Offentlichen Gemeinschaftseinrichtungen
der Gemeinde Mackenrode

Auf Grund der 88 2 Abs. 1; 19 Abs. 1 und 20 Abs. 2 der Thiuringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (Thuringer Kommunalordnung — ThiarKO), in der Fassung der
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBI. S. 41), zuletzt gedndert durch
Gesetz vom 23. Dezember 2005 (GVBI. S. 446) und 8 12 des Thuringer Kom-
munalabgabengesetztes vom 19. September 2000 (GVBI. S. 301), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 17. Dezember 2004 (GVBI. S. 889) und des 8 5 der Satzung fur
die Vergabe von R&umen in offentlichen Gemeinschaftseinrichtungen hat der
Gemeinderat der Gemeinde Mackenrode in seiner Sitzung am 12. Februar 2007
folgende Satzung beschlossen:

§1
Abgabenpflichtiger

Abgabenpflichtige sind im Sinne dieser Satzung diejenigen, die einen Antrag zur
Benutzung der Gemeinschaftseinrichtung gestellt haben und denen nach der
Satzung fur die Vergabe von Raumen in offentlichen Gemeinschaftseinrichtungen
der Gemeinde Mackenrode Raumlichkeiten Gberlassen wurden.

§2
Entstehung und Falligkeit der Schuld

Die Erhebung der Gebiihr wird durch die Bewilligung der Uberlassungsvereinbarung
fur die beantragten Raume oder 6ffentlichen Gemeinschaftseinrichtung begrindet.
Die Benutzungsgebihr ist spatestens 2 Wochen nach Zugang des Zahlungsbe-
scheides an die Gemeinde Mackenrode zu zahlen. Vorauszahlungen kénnen ge-
fordert werden.

§3
Benutzungsgebihren
fur Veranstaltungen der Ortlichen Vereine, Verbande, Organisa-
tionen und Korperschaften des oOffentlichen Rechts sowie fur sat-
zungsgemale Sitzungen und Versammlungen der nichtdrtlichen
Korperschaften des Offentlichen Rechts und anerkannter politi-
scher Parteien

(1) Kostenlose Uberlassung

Den ortlichen Vereinen, Verbanden, Organisationen und Kérperschaften des
offentlichen Rechts werden die Raumlichkeiten fur
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a) Versammlungen und satzungsgemalie Sitzungen
b) regelmafige Ubungsveranstaltungen
c) Weihnachtsfeiern und Jahresabschlussveranstaltungen

kostenlos Uberlassen.

Uberlassung zu ermaRigten Gebiihren

Den Mitgliedern der Waldgenossenschaft des OT Weidenbach werden die
Raumlichkeiten fur Veranstaltungen zur ermafiigten Gebuhr geméaf 8 4 Abs.1 b,
befristet bis zum 31. Dezember 2010, Uberlassen. Nebenkosten sind in voller
Hbhe zu entrichten.

Den in § 3 Abs. 1 genannten Benutzern werden, soweit sie selbst Veranstalter
sind, die Raumlichkeiten flr Veranstaltungen, bei denen Eintritt erhoben wird
bzw. es sich um Tanzveranstaltungen handelt, zu den in § 4 Abs. 1 a festge-
setzten Gebuhren (volle Gebuhr) Uberlassen.

Den nichtortlichen Korperschaften des o6ffentlichen Rechts und anerkannten
politischen Parteien werden die Raumlichkeiten fir satzungsgemalle Sitzungen
und Versammlungen zu den in 8§ 4 Abs. 3 festgesetzten Gebuhren Uberlassen.

§4
Benutzungsgebihren
fur Veranstaltungen von ortlichen privaten, auswartigen
und gewerblichen Nutzern

Den ortlichen privaten Benutzern werden die Raumlichkeiten zu den folgenden
festgesetzten Gebuhren Uberlassen:

Dorfgemeinschaftshaus mit Kiiche (Endreinigung durch den Nutzer)

a) volle Gebuhr

Ganztagig 80,00 EUR
Mehrtéagig pro Folgetag 40,00 EUR

b) ermaligte Gebihr

Ganztagig 50,00 EUR
Mehrtéagig pro Folgetag 25,00 EUR

Den auswartigen Benutzern werden, mit Ausnahme der gewerblichen Veran-
staltungen, die Raumlichkeiten gemaR der in 8 4 Abs. 1 a festgesetzten Ge-
bldhren plus 25 % Aufschlag tberlassen.

Den gewerblichen Benutzern werden die Raumlichkeiten gemaR der in § 4 Abs.
1 a festgesetzten Gebuhren plus 50 % Aufschlag tberlassen.



85
Nebenkosten

(1) Die Kosten fir Strom, Wasser und Abwasser werden nach Zahlerstand be-
rechnet, kWh = 20 Cent, Wasser 3,60 EUR/m3.

(2) Die Entsorgung des anfallenden Miills hat durch die Nutzer zu erfolgen.

(3) FuUr in Verlust geratenes, zerbrochenes oder beschadigtes Inventar (unter ande-
rem Tische, Stuhle, Geschirr, Glaser u. a.) werden die Wiederbeschaffungs-
kosten in Rechnung gestellt. Die Wiederbeschaffung erfolgt ausschlief3lich durch
die Gemeinde Mackenrode.

(4) Bei nicht ordnungsgemaRer Ubergabe der Raumlichkeiten zum vereinbarten
Termin wird fur die Beseitigung von Verschmutzungen durch einen Beauftragten
der Gemeinde Mackenrode ein Reinigungsentgelt in H6he von 100,00 EUR er-
hoben.

86
Uberlassung von Inventar

Es werden grundsatzlich keine Gegenstande aus dem Inventar des Dorfgemein-
schaftshauses zur privaten Nutzung an Dritte tUberlassen. Dies trifft sowohl fur Stthle
und Tische, als auch fur Geschirr und andere Gegenstande der Kichenausristung
Zu.

87
Sonderregelungen

Bei Ausstellungen und gréReren Veranstaltungen werden die Aufbau- und Abbau-
tage nur mit je der Halfte des Tagessatzes berechnet.

Bei Antrédgen von Benutzern, die die zur Verfigung stehenden Raumlichkeiten Gber
einen langeren Zeitraum oder regelmaldig nutzen mochten, kann die Hohe der
Benutzungsgebuhr durch Beschluss des Gemeinderates pauschal festgesetzt wer-
den.

Bei Antragen der ortlichen Vereine, die die zur Verfigung stehenden Raumlichkeiten
fur besondere Veranstaltungen nutzen mdchten, kann die Hohe der Benutzungs-
gebuhr durch Beschluss des Gemeinderates ermaldigt werden.

Aus Lagerbestdnden kdnnen gegen eine Gebihr zur Nutzung lberlassen werden:

Tisch 2,00 EUR/Tag
Bank 1,00 EUR/Tag



88
Hartefalle

Stellt die Erhebung der Benutzungsgebihr in begriindeten Einzelfallen eine be-
sondere Harte dar, so kann die Gebulhr nach Absprache ganz oder teilweise erlassen
werden.

89
Inkrafttreten

Die Satzung Uber die Benutzungsgebuhren tritt am Tag nach ihrer offentlichen
Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung Uber Benutzungsgebihren
der Gemeinde Mackenrode vom 9. April 1997 und alle Ubrigen entgegenstehenden
ortsrechtlichen Vorschriften auf3er Kraft.

Mackenrode, 2. Marz 2007

Rosiak
Blrgermeister (Siegel)



	Abgabenpflichtiger
	Benutzungsgebühren
	Dorfgemeinschaftshaus mit Küche (Endreinigung durch den Nutzer)

	§ 5
	Nebenkosten
	§ 6
	Überlassung von Inventar
	§ 7
	Sonderregelungen
	Inkrafttreten


